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Statements 

„Gegen Invasive Arten kann man 

eh nichts machen!“ 

„Wir haben im Naturschutz 

größere Probleme als Invasive 

Arten!“ 

„Invasive Arte sind doch gar 

nicht so schlimm!“ 
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Statements 
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Statements 

Quelle: https://www.tagesschau.de/wissen/invasive-arten-104.html und 

https://www.ipbes.net/IASmediarelease  
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Impact von Invasiven Arten – Beispiel Waschbär 

Quelle / mit freundlicher Genehmigung: EGE – Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e. V. 
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Impact von Invasiven Arten – Beispiel  Waschbär 

Fotos: Ritsch Euler 
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Impact von Invasiven Arten – Beispiel invasive Flusskrebse 

Fotos: Regierungspräsidium Freiburg / Regina Biss 
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Definitionen 

 Neobiota: „neo“ = neu, „biota“ = Lebewesen 

 wurden nach dem Jahr 1492 durch 

den Einfluss des Menschen zu uns 

gebracht 

 Neophyten: „Neu-Pflanzen“ 

 Neozoen: „Neu-Tiere“ 

 Archäobiota: wurden vor dem 1492 

durch den Einfluss des Menschen zu 

uns gebracht, z.B. Knoblauch u. Wein 
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Definitionen 

 heimische Arten: seit der letzten Eiszeit in D 

vorhanden, D aus eigener Kraft besiedelt oder hier 

entstanden -> z.B. Goldschakal 

 gebietsfremde Arten: Aus ihrem natürlichen 

Verbreitungsgebiet heraus eingebracht und nun 

außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes 

im Freiland vorkommend. 

 invasive Arten: Unerwünschte Auswirkungen auf 

andere Arten, Lebensgemeinschaften oder Biotope. 

Außerhalb Naturschutz: Wenn sie gesundheitliche 

oder ökonomische Probleme verursachen.  

 

invasive gebietsfremde Arten =  

invasive alien species (IAS) 
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Rechtlicher Rahmen 

 § 40 BNatSchG 

(1) Das Ausbringen von Pflanzen in der freien Natur, 

deren Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur 

nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr 

vorkommt, sowie von Tieren bedarf der Genehmigung 

der zuständigen Behörde. 

[…] 

 

(3) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass 

ungenehmigt ausgebrachte Tiere und Pflanzen oder 

sich unbeabsichtigt in der freien Natur ausbreitende 

Pflanzen sowie dorthin entkommene Tiere beseitigt 

werden, soweit es zur Abwehr einer Gefährdung von 

Ökosystemen, Biotopen oder Arten erforderlich ist. 
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Rechtlicher Rahmen 

 Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die 

Prävention und das Management der Einbringung und 

Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten  

(kurz IAS-VO oder EU-VO 1143/2014) 

 trat zum 01.01.2015 in Kraft 

 

 regelt Umgang mit invasiven gebietsfremden Arten von 

unionsweiter Bedeutung (vgl. Art. 4 IAS-VO, kurz 

Unionsliste) 

 zurzeit 88 Arten (letztes Update mit 22 neuen Arten 

trat am 02.08.2022 in Kraft) 
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invasive gebietsfremde Arten von unionsweitere Bedeutung 

Was haben Neuseelandplattwurm, 

Chinesischer Muntjak und 

Wassersalat gemeinsam? 

UNIONSLISTE 
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Unionslistenarten in BW 
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Unionslistenarten in BW 
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Rechtlicher Rahmen 

 Art. 7 „Beschränkungen“: 

 keine Haltung, auch nicht unter Verschluss 

 keine Züchtung 

 keine Beförderung 

 kein Inverkehrbringen 

 keine Verwendung und kein Tausch 

 keine Freisetzung in die Umwelt 

 

 Art. 16 „Früherkennung“: 

 Arten in einer frühen Phase der Invasion 

 Früherkennung -> sofortige Beseitigung nach Art. 17 

 Notifizierung gegenüber EU 

 in BW zurzeit nur Asiatische Hornisse (Vespa 

velutina nigrithorax) 
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Rechtlicher Rahmen 

 Art. 19 „Managementmaßnahmen“: 

 weit verbreitete, etablierte Arten 

 Maßnahmen unter Kosten-Nutzen-Aspekten 

 angemessenes Verhältnis zu Umweltauswirkungen 

 umfassen tödliche, nicht tödliche physikalische, 

chemische oder biologische Maßnahmen 

 kommerzielle Nutzung im Rahmen der 

Managementmaßnahmen vorübergehend 

genehmigungsfähig 

Tierschutz vs. Bekämpfung von IAS? 

Haltung unter Verschluss statt Töten? 

Nutzen und (lebend) handeln, Bsp. 

Flusskrebse u. Wollhandkrabbe? 



Folie 18 

Rechtlicher Rahmen 

 § 40a –f  BNatSchG, z.B.: 

 Maßnahmen gegen IAS 

 Genehmigungen 

 Beteiligung der Öffentlichkeit 

 manche Unionslistenarten unterliegen z.B. auch JWMG 

und FischG u. LFischVO 

 

 Management- und Maßnahmenblätter (MMB) für Art. 19 - 

Arten: 

 bundesweit abgestimmt und einheitlich 

 mit Öffentlichkeitsbeteiligung 

 keine rechtliche Wirkung -> Empfehlungen 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-

landschaft/invasive-arten (dort unter 2. Management) 
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Hauptprobleme beim Umgang mit IAS 

 frühe Phase der Invasion erkennen…  

 

…und dann entschieden und rasch 

handeln… 

 

Absenz der Möglichkeiten weit verbreitete 

und etablierte IAS zu beseitigen… 

 

 Lasst uns über Gift sprechen, oder Gen-

Scheren… Oder besser nicht? 

1 

2 
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Invasive Arten und „die Sache mit der Jagd“ 

vier Unionslistenarten im JWMG (Anlage zu § 7 Absatz 1 und 3) 

 Marderhund 

 Nilgans 

 Nutria 

 Waschbär 

§ 7 Abs. 8 JWMG 

Ist eine dem Gesetz unterliegende Wildtierart als invasive Art 

einzustufen, erstellt die oberste Jagdbehörde unter Mitwirkung 

wissenschaftlicher Einrichtungen und anderer betroffener 

Landesbehörden ein Fachkonzept, das die Ziele, Mittel und 

Maßnahmen zum Management der invasiven Art festlegt. Die 

Jagdbehörden haben die Festlegungen bei ihren Entscheidungen 

und Maßnahmen zu beachten. Wildtiere invasiver Arten dürfen 

nicht gehegt werden. 

NUTZUNGSMANAGEMENT 

(§ 7 Abs. 4 JWMG) 
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aktuelle Maßnahmenschwerpunkte in  

Baden-Württemberg 

 Management invasive gebietsfremder Flusskrebsarten, 

Schwerpunkt Signalkrebs 

 BW bundesweit federführend 

 

 Management Asiatische Hornisse 

 Meldeplattform 

 seit 2021 Telemetrie 

 Nestentfernungen 

 

 Pilotprojekt „Waschbärmanagement“ im Rems-Murr-Kreis 

 

 laufende Projekte, wie Management Amerikanischer Ochsenfrosch 

bei KA, Maßnahmen gegen das Großblütige Heusenkraut (1. Standort 

in BW) uvm. 

 



Vielen Dank für  

Ihre Aufmerksamkeit! 
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Weitere Informationen zu invasiven gebietsfremden Arten: 

Neobiota-Seite des BfN: https://neobiota.bfn.de/ 

LUBW-Seite: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/invasive-arten 

 

Benjamin Waldmann 

 
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

Ref. 75 Biologische Vielfalt u. Landnutzung; 

Artenmanagement 

Kernerplatz 9 

70182 Stuttgart 

 

Tel.: 0711/126-2615 

Mail: invasivearten@um.bwl.de 
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